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Herzlich willkommen in der Steuerberatungskanzlei Jens Jaschek 

Der Wasserturm ist das Wahrzeichen der Quadratestadt 

Mannheim und nur einer von vielen schönen Gründen nach 

Mannheim zu kommen... 

... eigentlich weiß man es ja genau: Der Steuertermin oder der 

Abgabetermin für die Steuererklärung rückt immer näher, und 

dennoch schieben wir diese Aufgabe immer wieder vor uns 

her... - das ist allzu menschlich! Und dann dieser 

unübersichtliche Paragraphendschungel, dieser Formularwust: 

Ja, selbst dann, wenn wir eine Erstattung erwarten, fällt es 

manchem schwer, die Kurve zu kriegen!  

Und die Steuererklärung auf einem Bierdeckel - die wird wohl 

auch noch eine ganze Zeit eine Vision bleiben... Können 

Steuern Freude machen? Egal  ob als Privatperson, 

Freiberufler, Kleinunternehmer oder Verein: Das vielfach 

ungeliebte Thema "Steuern" verliert seinen Schrecken, wenn 

wir das einfach gemeinsam angehen! Vertrauen Sie doch uns 

Ihre Steuerangelegenheiten an!  

Viele zufriedene Mandanten meiner Kanzlei sagen überzeugt: 

"Bei meinem Steuerberater Jens Jaschek fühle ich mich 

richtig gut aufgehoben!" 
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Ihre Steuerangelegenheiten in guten Händen... 

Die Mandanten I Information 

 

Dipl.-Kaufmann   Steuerberater 

Jens Jaschek 

     Liebes Finanzamt, 

hier  ist  nun  meine 

 Steuererklärung: 

   Einnahmen:   38.562 

    Ausgaben:       5.845 

       Gewinn:     32.717 
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Ausgabe Nr. 1/2022 (Januar/Februar) 
 

   

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,  

 

herzlich Willkommen im neuen Jahr 2022! Auch wenn der Jahreswechsel dieses Mal vielerorts weniger “krachend“ 
(Stichwort: Böllerverbot) und vielfach eher ruhig begangen wurde: Auch nun liegt in diesen Tagen ein neues Jahr 
vor uns – Chance für Besinnung, Rückschau, Erkenntnisse und ggf. Neuausrichtung. Klar, man könnte auch am 
12. März, am 4. Juli oder am 10. Oktober solch eine Zäsur vornehmen, aber der Jahreswechsel als starke 
Zeitmarke hat halt schon etwas Besonderes an sich… Außerdem wird das Kalenderjahr ja auch steuerlich als 
Bezugsrahmen herangezogen, wenn es um Einnahmen, Steuern und den Möglichkeiten zum Steuern-Sparen geht. 

Selbstverständlich möchte ich diese erste Mandanteninformation des Jahres zum Anlass nehmen, mich 
für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit im vergangen Jahr zu bedanken und Sie erneut um Ihr 
Vertrauen und eine gute Zusammenarbeit in 2022 zu bitten! Ich freue mich darauf, Ihnen auch im neuen Jahr 
hilfreich beratend zur Seite zu stehen! 

Zum Geleit hier noch ein eher unbekanntes Gedicht aus der Feder von Wilhelm Busch (1832 – 1908) -  den 
meisten eher bekannt als Verfasser von satirischen, in Verse gefassten Bildergeschichten (Max & Moritz):  

 

Zu Neujahr 

 

Will das Glück nach seinem Sinn 

Dir was Gutes schenken, 

Sage Dank und nimm es hin 

Ohne viel Bedenken. 

 

Jede Gabe sei begrüßt, 

Doch vor allen Dingen: 

Das, worum du dich bemühst, 

Möge dir gelingen. 

 

Wilhelm Busch 

 

Nachfolgend haben wir auch in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und 
Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt (Rechtsstand: 26.11.2021). Wie bei den letzten Ausgaben mit 
Direkt-Links zu den entsprechenden Rechtsquellen! Und wie immer gilt der Erfahrungsgrundsatz: Rechtzeitige 
Beratung im Vorfeld spart unnötiges Steuergeld und unnötige (schlechte) Erfahrungen. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche sowie ein rundum gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2022,             

Ihr 

Jens Jaschek 

PS: Sowohl im Newsletter als auch auf der Internetseite habe ich ganz bewusst die gewohnte männliche 
Sprachform gewählt ("generisches Maskulinum“). Dies mache ich, um eine flüssige Lesbarkeit zu erhalten und 
beinhaltet keinerlei Benachteiligung des weiblichen Geschlechts oder anderer Formen.  
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STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Alle Mandanten 

 

In eigener Sache: Neue Services Ihres Steuerberaters Jens Jaschek 

 

Die Mandanten der Steuerberatungskanzlei Jens Jaschek kennen neben einer stets mit hohem Anspruch durchgeführten 

Beratung in allen steuerlichen Angelegenheiten diverse Service-Angebote, die das Standard-Angebot auf nützliche Weise 

ergänzen. Dazu gehören zum Beispiel 

 

 Mandantengespräche bei Ihnen direkt vor Ort (Ihr Vorteil: Das erspart Ihnen die zeitaufwändige und oft stressige 

An- und Abfahrtszeit, Ausfallzeiten während Ihrer Arbeitszeit, oder auch die Suche nach Kinderbetreuung bei 

Besuchen in Ihrer kostbaren Freizeit: Lassen Sie sich ganz bequem in Ihren Firmen- oder Privaträumen 

beraten!), 

 

 Hol- und Bring-Service für Ihre Unterlagen (Ihr Profit: Durch Unterlagen-Abholen-Lassen und perfekt bearbeitetes 

Wiederbringen sparen Sie zusätzlich wertvolle Zeit, Geld & schonen Ihre Nerven – der Stress des heute üblichen 

Straßenverkehrs bleibt Ihnen komplett erspart! Ich wette, Sie haben da schon den einen oder anderen 

Gedanken, was Sie sinnvoller mit der gesparten Zeit anfangen können, nicht wahr?), 

 

 Bearbeitungsgarantien (z.B. für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung innerhalb von 1 Woche. Natürlich 

gilt hier – der Fairness halber – unsere Voraussetzung: Alle, wirklich alle Unterlagen liegen dann tatsächlich bis 

zum vereinbarten Starttermin auch vor…), 

 

 Terminerinnerungs-Service (Ihr Nutzen: Sie verpassen nie wieder einen wichtigen Steuertermin und sparen sich 

ärgerliche und vermeidbare Säumniszuschläge oder Schlimmeres…), 

 

 Kostenlose Parkplätze (Ihr Vorteil: Ankommen, Einparken, Los geht´s – Schluss mit zeitaufwändiger und 

ärgerlicher Parkplatzsuche!), und vieles weitere mehr! 

 

 

Zusätzliches Angebot: Diverse Online-Services! Das Internet bietet die Möglichkeit, 24 h rund um die Uhr an 365 Tagen 

im Jahr nützliche Informationen bereitzuhalten, die Sie dann wiederum genau dann abrufen können, von wo aus und 

wann immer Sie es wollen oder es gerade in Ihren Tageablauf passt. 

 

So nutzen wir das Internet für Sie: 

 

 2-monatig erscheinende Mandanteninformation 

 

 Die Mandanten-Merkblätter, sowie… 

 

 diverse Info-Videos 

 

zu vielen spannenden Fragestellungen und Themen. Schauen Sie doch mal dort hinein! 

 

Neu ab 2022: Aktuelle Steuertermine und Aktuelle Steuer-News: Auf der Startseite und in einem neu eingerichteten Bereich 

können Sie ab sofort Steuertermine und tagesaktuelle Meldungen verfolgen und diese auch nach Zielgruppen (Unternehmer, 

Freiberufler, Angestellte, etc.) selektieren. Außerdem bietet sich hier auch eine Volltext-Suche an. Schauen Sie mal rein…! 

 

(Rechts-)quelle(n): "In eigener Sache: Neue Services Ihres Steuerberaters Jens Jaschek“: 

 

 Nie mehr Säumniszuschläge: Aktuelle Steuertermine auf der Startseite: 
https://stb-jaaschek.de     

 
 Neuer Menüpunkt: Newsticker/Aktuelle News rund um Steuern: 

https://stb-jaschek.de/aktuelle-steuer-news/  

https://stb-jaaschek.de/
https://stb-jaschek.de/aktuelle-steuer-news/
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Unternehmer 

 

 
Privatnutzung von Elektro- und Hybridfahrzeugen 
 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ausführlich zur privaten Nutzung von betrieblichen Elektro- und 

Hybridelektrofahrzeugen durch Unternehmer und Arbeitnehmer Stellung genommen. Hintergrund sind diverse 

Gesetzesänderungen in den Jahren 2018 bis 2020. 

 

Hintergrund: Sowohl die private Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs als auch die private Nutzungsmöglichkeit eines 

Dienstwagens muss versteuert werden – entweder als Entnahme des Unternehmers im Fall eines betrieblichen 

Fahrzeugs oder als geldwerter Vorteil des Arbeitnehmers im Fall eines Dienstwagens. Diese Grundsätze gelten auch für 

Elektrofahrzeuge sowie für Hybridelektrofahrzeuge; jedoch gewährt der Gesetzgeber hier Vergünstigungen, indem er 

einen geringeren Entnahmewert bzw. geldwerten Vorteil ansetzt. 

 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: 

 

 Das BMF definiert ausführlich die Begriffe des Elektrofahrzeugs, des Hybridelektrofahrzeugs, der Emission und 

des steuerlichen Erfordernisses der Reichweite. 

 

Hinweis: So genügt es für Hybridelektrofahrzeuge, die bis zum 31.12.2021 angeschafft werden, dass der Elektromotor 

eine Reichweite von mindestens 40 km ermöglicht. Bei Hybridelektrofahrzeugen, die ab dem 1.1.2022 angeschafft 

werden, ist eine Mindestreichweite von 60 km erforderlich. Ab dem 1.1.2025 soll eine Mindestreichweite von 80 km gelten. 

 

 Das BMF stellt die einzelnen Prozentsätze dar, die bei einer privaten Fahrzeugnutzung je nach Typ des 

Fahrzeugs und Anschaffungsdatum als Nutzungswert (Entnahme bzw. geldwerter Vorteil) anzusetzen sind. 

Während für ein reguläres Benzin- oder Dieselfahrzeug 1 % des Bruttolistenpreises monatlich als Entnahmewert 

bzw. geldwerter Vorteil anzusetzen ist, reduziert sich dieser Betrag bei Elektrofahrzeugen auf bis zu 0,25 % und 

bei Hybridelektrofahrzeugen auf bis zu 0,5 %. 

 

 Auch weiterhin lässt das BMF eine sog. Kostendeckelung bei Anwendung der 1 %-Methode zu. Der 

Entnahmewert bzw. geldwerte Vorteil darf also nicht höher sein als die Gesamtkosten des Fahrzeugs. 

 

Hinweis: Eine Kostendeckelung kommt in der Praxis durchaus vor. Denn die Kosten eines Fahrzeugs können deutlich 

abnehmen, wenn das Fahrzeug z. B. vollständig abgeschrieben ist; steuerlich wird jedoch weiterhin 1 % des 

Bruttolistenpreises monatlich angesetzt, also der Neupreis zugrunde gelegt. 

 

 Statt des Ansatzes der 1 %-Methode bzw. des entsprechend geringeren Prozentsatzes kann der Steuerpflichtige 

die Privatnutzung mit den tatsächlich für die Privatfahrten angefallenen Aufwendungen versteuern. Hierbei ist für 

Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge eine geringere Abschreibung anzusetzen, nämlich je nach Fahrzeugtyp und 

Anschaffungsdatum nur die Hälfte oder gar nur ein Viertel des Abschreibungsbetrags. 

 

Hinweis: Dem BMF zufolge ist von einer achtjährigen Nutzungsdauer auszugehen, so dass sich eine jährliche 

Abschreibung in Höhe von 12,5 % ergibt, die sich je nach Fahrzeugtyp und Anschaffungszeitraum um 50 % oder 75 % 

mindern kann. Stellt der Arbeitgeber kostenlos oder verbilligt Strom zur Verfügung, geht dieser nicht in die Kosten ein und 

führt damit nicht zu einer Erhöhung des Entnahmewertes bzw. geldwerten Vorteils. 

 

 Lädt ein Unternehmer sein betriebliches Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug zu Hause auf, also mit privatem 

Strom, kann er den betrieblichen Nutzungsanteil an den ansonsten privaten Stromkosten (für seinen Haushalt) 

mithilfe eines gesonderten stationären oder mobilen Stromzählers nachweisen. Zum Nachweis des betrieblichen 

Nutzungsanteils genügen Aufzeichnungen für einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten. Auch der zu 

zahlende Grundpreis für den Strom kann anteilig als Betriebsausgabe berücksichtigt werden. 

 

Hinweis: Das BMF lässt es zu, dass der betriebliche Nutzungsanteil mit den lohnsteuerlichen Pauschalen angesetzt wird. 

Hierzu hat das BMF bereits im letzten Jahr ein entsprechendes Schreiben veröffentlicht. 

 

(Fortsetzung auf der Folgeseite!) 
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 Das BMF stellt sehr ausführlich die Anwendungsregelungen der einzelnen Gesetze dar. Dazu stellt es auch 

Beispiele dar, die Fälle behandeln, in denen ab Dezember 2030 Elektrofahrzeuge privat genutzt werden. 

 

Hinweis: Das BMF-Schreiben gilt auch für die Privatnutzung von Elektrofahrrädern und Elektrokleinstfahrzeugen. 

 

 

(Rechts-)quelle(n): "Privatnutzung von Elektro- und Hybridfahrzeugen“: 

 

 BMF zur Privatnutzung von Elektro- und Hybridfahrzeugen, Schreiben v. 5.11.2021 - IV C 6 - S 
2177/19/10004 :008; IV C 5 - S 2334/19/10009 :003: 
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/871689/  

 

 BMF-Schreiben im Original: 
https://tinyurl.com/43k42kaw  

     

(Sogen. “Tiny-Urls“ sind elektronisch abgekürzte Links, deren Originalpfad zu lang für eine Wiedergabe wäre.) 

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/871689/
https://tinyurl.com/43k42kaw
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Frist für das umsatzsteuerliche Zuordnungswahlrecht 

 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Grundsatz die Rechtmäßigkeit der Frist für die Zuordnung eines gemischt-

genutzten Gegenstands zum Unternehmen bestätigt. Danach muss die Ausübung des Zuordnungswahlrechts für einen 

Gegenstand, der sowohl unternehmerisch als auch privat genutzt wird, dem Finanzamt bis zum Ablauf der gesetzlichen 

Abgabefrist für die Umsatzsteuererklärung – ohne Berücksichtigung der Fristverlängerung bei Erstellung der Erklärung 

durch einen Steuerberater – mitgeteilt werden, damit der Vorsteuerabzug in voller Höhe geltend gemacht werden kann. 

Allerdings hält der EuGH ein Abweichen von dieser Frist für denkbar, wenn die Frist unverhältnismäßig wäre. 

 

Hintergrund: Verwendet der Unternehmer einen Gegenstand zu mindestens 10 % für sein Unternehmen und daneben 

noch privat, hat er ein sog. Zuordnungswahlrecht. Er kann den Gegenstand entweder vollständig oder nur anteilig oder 

gar nicht seinem Unternehmen zuordnen und dementsprechend die Vorsteuer vollständig, anteilig oder gar nicht 

abziehen. Allerdings muss er bei einer vollständigen Zuordnung die Privatnutzung des Gegenstands der Umsatzsteuer 

unterwerfen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung und auch nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) 

ist das Zuordnungswahlrecht bis zum gesetzlichen Termin für die Abgabe der Umsatzsteuererklärung auszuüben; diese 

Frist verlängert sich nicht, auch wenn der Unternehmer durch einen Steuerberater vertreten wird und deshalb eine 

längere Abgabefrist gilt. 

 

Sachverhalt: Dem EuGH lagen nun zwei Fälle vor, in denen Unternehmer einen Gegenstand sowohl privat als auch 

unternehmerisch nutzten, nämlich in dem einen Fall ein Einfamilienhaus, in dessen Erdgeschoss sich ein betrieblicher 

Arbeitsbereich befand, und in dem anderen Fall eine Photovoltaikanlage. Die Unternehmer ordneten das Arbeitszimmer 

bzw. die Photovoltaikanlage zwar vollständig ihrem Unternehmen zu, um die Vorsteuer in vollem Umfang geltend zu 

machen; jedoch nahmen sie diese Zuordnung erst nach Ablauf der in den Streitjahren geltenden Zuordnungsfrist vor. 

Das Finanzamt erkannte die Vorsteuer nicht an. Der BFH rief den EuGH an, damit dieser klärt, ob die Frist für das 

Zuordnungswahlrecht mit Europarecht vereinbar ist. 

 

Entscheidung: Der EuGH hält die Frist für das Zuordnungswahlrecht grundsätzlich für europarechtskonform: 

 

 Die Zuordnungsentscheidung gehört zu den materiellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs, da erst 

aufgrund der Zuordnung der unternehmerische Bezug und damit die Berechtigung für den Vorsteuerabzug 

hergestellt wird. Hingegen ist die Mitteilung an das Finanzamt über die getroffene Zuordnungsentscheidung nur 

eine formelle Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. 

 

 Sind die materiellen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug erfüllt, d. h. ist die Zuordnung zum Unternehmen 

erfolgt, darf der Vorsteuerabzug nicht wegen der Nichterfüllung einzelner formeller Voraussetzungen versagt 

werden. 

 

 Allerdings verstieße es gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit, wenn es keine zeitliche Begrenzung für die 

Ausübung des Zuordnungsrechts gäbe. Eine Ausschlussfrist wäre mit dem Europarecht vereinbar, wenn sie 

sowohl für die deutschen wie auch die europäischen Rechte gilt (sog. Äquivalenzprinzip) und wenn sie die 

Ausübung des Vorsteuerabzugs nicht praktisch unmöglich macht (sog. Effektivitätsgrundsatz). 

 

 Ein Verstoß gegen diese beiden Prinzipien bzw. Grundsätze ist nicht festzustellen. Denn die Zuordnungsfrist 

entspricht der Abgabefrist für Steuererklärungen und gilt daher auch für andere Steuerangelegenheiten nach 

deutschem Recht. Auch der Effektivitätsgrundsatz ist nicht verletzt, da der Vorsteuerabzug grundsätzlich in dem 

Zeitraum erfolgen muss, in dem der Vorsteuerabzugsanspruch entstanden ist. 

 

 Allerdings kann der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verletzt sein, weil es möglicherweise weniger 

beeinträchtigende Mittel gibt als die Versagung des Vorsteuerabzugs. Denkbar sind z. B. verwaltungsrechtliche 

Geldstrafen. Dies muss der BFH nun im weiteren Verfahren prüfen. 

 

Hinweise: Die Umsatzsteuererklärung für 2020 war coronabedingt bis zum 31.10.2021 (bzw. am nächstfolgenden 

Werktag) abzugeben, so dass bis zu diesem Zeitpunkt auch das Zuordnungswahlrecht für im Jahr 2020 angeschaffte 

gemischt-genutzte Gegenstände auszuüben war. Für gemischt-genutzte Gegenstände, die im Jahr 2021 angeschafft 

werden, endet die Frist wieder am 31.7. des Folgejahres. Unbeachtlich ist, dass für steuerlich vertretene Unternehmer 

eine längere Abgabefrist für die Umsatzsteuererklärung gilt; hierdurch verlängert sich die Frist für das 

Zuordnungswahlrecht nicht. 

 

(Fortsetzung auf der Folgeseite!) 
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Bei einem Grundstück, das gemischt-genutzt wird, darf nicht der vollständige Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. 

Hier ist nach einer ausdrücklichen Regelung im Gesetz der Vorsteuerabzug nur auf den unternehmerisch genutzten Teil 

beschränkt. 

 

 

(Rechts-)quelle(n): "Frist für das umsatzsteuerliche Zuordnungswahlrecht“: 

 

 EuGH zur Frist für das umsatzsteuerliche Zuordnungswahlrecht: 

 EuGH, Urteil v. 14.10.2021 - Rs. C-45/20 und Rs. C-46/20 ("Finanzamt N"): 
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/871071/            

 
 

 

 

Arbeitnehmer/Arbeitgeber 

 

 

Neues Schreiben zur Entfernungspauschale 

 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sein Schreiben zur Entfernungspauschale aktualisiert. Darin geht das BMF 

insbesondere auf Gesetzesänderungen ein und berücksichtigt die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs der letzten 

Jahre. 

 

Hintergrund: Für Fahrten zwischen Wohnung und der sog. ersten Tätigkeitsstätte (Arbeitsplatz) kann der Arbeitnehmer 

grundsätzlich nur die Entfernungspauschale von 0,30 € pro Entfernungskilometer geltend machen, also nur für eine 

einfache Strecke, nicht aber für die Hin- und Rückfahrt. Beträgt die Entfernung mehr als 20 km, kann der Arbeitnehmer 

seit 2021 ab dem 21. Kilometer eine Entfernungspauschale von 0,35 € geltend machen. 

 

Wesentliche Änderungen: Aus dem BMF-Schreiben ergeben sich die folgenden wesentlichen Änderungen: 

 

Das BMF geht auf die Erhöhung der Pauschale bei Entfernungen von mehr als 20 km ein. Hier erhöht sich ab 2021 die 

Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilometer von 0,30 € auf 0,35 € und ab 2024 von 0,35 € auf 0,38 €. 

 

Hinweis: Auch bei Entfernungen von mehr als 20 km wird für die ersten 20 km nur eine Entfernungspauschale von 0,30 

€ pro Entfernungskilometer gewährt. 

 

Der Höchstbetrag für die Entfernungspauschale beträgt nach dem Gesetz 4.500 €, es sei denn, es wird ein Kfz genutzt. 

Wird die Fahrt teils mit dem Kfz und teils mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt, kann dem BMF zufolge unterstellt 

werden, dass das Kfz vorrangig für die Teilstrecke ab dem 21. Entfernungskilometer eingesetzt wird; hierfür gilt der 

Höchstbetrag von 4.500 € nicht. 

 

Beispiel: Arbeitnehmer A fährt mit dem Kfz 30 km zum Bahnhof und fährt von dort 70 km zur Arbeit. Er fährt jährlich an 

220 Tagen zur Arbeit. 

 

Lösung: Für die Strecke vom Bahnhof zur Arbeit (70 km) ergibt sich eine Entfernungspauschale von 4.500 € (220 Tage 

x 20 km x 0,30 € = 1.320 €) + (220 Tage x 50 km x 0,35 € = 3.850 €), zusammen 5.170 €, gekürzt auf den Höchstbetrag 

von 4.500 €. Für die Strecke von der Wohnung zum Bahnhof mit dem Kfz ergibt sich eine Entfernungspauschale von 

2.310 € (220 Tage x 30 km x 0,35 €). Insgesamt beträgt die Entfernungspauschale also 6.810 € (4.500 € + 2.310 €). Für 

A wirkt sich positiv aus, dass unterstellt wird, dass er zunächst mit der Bahn und erst dann mit dem Kfz fährt und für die 

Fahrt mit dem Kfz die erhöhte Entfernungspauschale von 0,35 € ohne Begrenzung auf den Höchstbetrag von 4.500 € 

erhält. 

 

 

(Fortsetzung auf der Folgeseite!) 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/871071/
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Das BMF übernimmt die BFH-Rechtsprechung zur kürzesten Straßenverbindung, die für die Ermittlung der Entfernung 

maßgeblich ist. Danach ist die kürzeste Straßenverbindung auch dann maßgeblich, wenn sie mautpflichtig ist oder wenn 

der Arbeitnehmer sie mit seinem Fahrzeug (z. B. Moped) nicht benutzen darf. Allerdings folgt das BMF nicht der BFH-

Rechtsprechung, wonach mit der Entfernungspauschale auch Unfallkosten abgegolten sind. Für Arbeitnehmer ist diese 

Auffassung des BMF positiv. 

Änderungen ergeben sich auch für Arbeitnehmer, die mehrere Arbeitsverhältnisse haben und die eine Arbeitsstätte 

vormittags und die andere Arbeitsstätte nachmittags aufsuchen. Hier kann die erhöhte Entfernungspauschale ab dem 

21. Entfernungskilometer für jede der beiden Arbeitsstätten angesetzt werden, wenn der Arbeitnehmer mittags wieder 

nach Hause fährt und jede Strecke mehr als 20 km beträgt. Fährt er mittags hingegen von der einen Arbeitsstätte zu 

seiner anderen Arbeitsstätte, ist die Summe aller Entfernungen zu bilden; für die Entfernungspauschale darf höchstens 

die Hälfte der Gesamtstrecke als Entfernung angesetzt werden. 

Weiterhin geht das BMF auf Fahrtkosten von Arbeitnehmern mit Behinderung ein: Sie können statt der 

Entfernungspauschale die tatsächlichen Fahrtkosten absetzen oder alternativ die pauschalen Sätze, die sich nach dem 

Bundesreisekostengesetz (BRKG) ergeben. Fährt der Arbeitnehmer teils mit dem Kfz, teils mit dem öffentlichen 

Nahverkehr, muss er sein Wahlrecht für den einzelnen Arbeitstag einheitlich für alle Teilstrecken ausüben. Er kann aber 

für einzelne Arbeitstage die Entfernungspauschale – bis zum Höchstbetrag von 4.500 € – und für andere Arbeitstage die 

tatsächlichen Kosten bzw. die Pauschalen nach dem BRKG ansetzen. 

 

Hinweise: Ausführlich behandelt wird ferner die Pauschalierung von Sachbezügen des Arbeitgebers in Form von 

Zuschüssen zu den Fahrtkosten des Arbeitnehmers oder in Gestalt einer unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung 

des Arbeitnehmers. Das BMF-Schreiben gilt überwiegend ab dem 1.1.2021. In einzelnen Fällen gelten abweichende 

Anwendungsregelungen. Zu beachten ist, dass das Schreiben nur für die Finanzämter bindend ist, nicht aber für die 

Finanzgerichte. 

 
 
(Rechts-)quelle(n): “ Neues Schreiben zur Entfernungspauschale“: 

 

 BMF-Schreiben v. 18.11.2021 - IV D 5- S 2351/20/10001 :002:  
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/872643/   

 

 

Erleichterter Zugang zur Kurzarbeit verlängert 

 

Die Bundesregierung hat beschlossen, die erleichterten Zugangsvoraussetzungen für das Kurzarbeitergeld bis zum 

31.3.2022 zu verlängern. Danach gilt Folgendes: 

 Ein Betrieb kann Kurzarbeit anmelden, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall 

betroffen sind. 

 

 Auf den Aufbau von Minusstunden wird vollständig verzichtet. 

 

 Auch Leiharbeiter haben Zugang zum Kurzarbeitergeld. 

 

 Die maximale Bezugsdauer beträgt 24 Monate. 

 

 Die während der Kurzarbeit von Arbeitgebern allein zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung werden ihnen 

zu 50 % erstattet. Die anderen 50 % können ihnen für Weiterbildungen ihrer Beschäftigten erstattet werden, die 

während der Kurzarbeit beginnen. 

 

Hinweis: Die Änderungen treten mit Wirkung vom 1.1.2022 in Kraft und mit Ablauf des 31.3.2022 außer Kraft. 

 

 

(Rechts-)quelle(n): "Erleichterter Zugang zur Kurzarbeit verlängert“: 

 

 Kurzarbeitergeldverlängerungsverordnung – KugverlV, Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 
Pressemitteilung v. 24.11.2021:  
https://tinyurl.com/ynd3psn4  

 
(Sogen. “Tiny-Urls“ sind elektronisch abgekürzte Links, deren Originalpfad zu lang für eine Wiedergabe wäre.)     

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/872643/
https://tinyurl.com/ynd3psn4


Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Alle Steuerzahler 

 

   

Spendenabzug bei konkreter Zweckbindung 

 

Ein Spendenabzug ist auch dann möglich, wenn die Spende mit einem konkreten Zweck verbunden wird, so dass der 

Spendenempfänger die Spende in einer bestimmten, satzungsgemäßen Weise verwenden muss. Erteilt der 

Spendenempfänger bei einer Geldspende eine Spendenbescheinigung über eine Sachzuwendung, ist dies für den 

Spendenabzug des Spenders unschädlich. 

 

Hintergrund: Spenden an gemeinnützige Vereine sind im gewissen Umfang steuerlich absetzbar. Voraussetzung ist 

eine Spendenbescheinigung des Vereins. 

 

Sachverhalt: Die Klägerin war ehrenamtlich für den gemeinnützigen Tierschutzverein V tätig und kümmerte sich dort 

insbesondere um einen Schäferhund, der nicht mehr vermittelbar war. Daher sollte er in einer gewerblichen Tierpension 

untergebracht werden. Die Kosten von 5.000 € wollte die Klägerin übernehmen. V schloss daraufhin in Anwesenheit der 

Klägerin mit der Tierpension einen Tierpflegevertrag, und die Klägerin übergab das Geld entweder an V oder an die 

Tierpension, was nicht mehr aufgeklärt werden konnte. V erstellte anschließend eine Spendenbescheinigung, nach der die 

Klägerin eine Sachzuwendung von 5.000 € geleistet habe. Das Finanzamt erkannte den Spendenabzug der Klägerin nicht an. 

 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt einen Spendenabzug grundsätzlich für möglich, verwies die Sache 

allerdings zur weiteren Aufklärung an das Finanzgericht (FG) zurück: 

 

 Die Klägerin hat eine Spende geleistet. Denn sie hat eine Zuwendung an einen gemeinnützigen Verein 

geleistet. Unbeachtlich ist, dass ihre Spende eine konkrete Zweckbindung aufwies und nur für die 

Unterbringung des Schäferhunds eingesetzt werden durfte. Denn V konnte trotz der Zweckbindung 

entscheiden, ob er die Spende annimmt und für gemeinnützige Zwecke verwendet oder ob er die Spende 

ablehnt. Damit lag das Letztentscheidungsrecht bei V. 

 

 Es handelte sich auch um eine unentgeltliche Zuwendung, da sie fremdnützig war und nicht der Klägerin oder 

ihren Angehörigen zugutekommen sollte. 

 

 Die Spende ist auch dem V zugeflossen. Zwar stand nicht fest, ob die Klägerin das Geld direkt dem Vertreter 

des V oder aber gleich der gewerblichen Tierpension gegeben hat. In beiden Fällen wäre aber das Geld dem V 

zugeflossen. Ein Zufluss bei V wäre unproblematisch zu bejahen, wenn die Klägerin das Geld einem Vertreter 

des V bei Abschluss des Pflegevertrags gegeben hätte. Der Zufluss bei V wäre aber auch dann anzunehmen, 

wenn die Klägerin das Geld der Tierpension übergeben hätte; denn der Vertrag über die Unterbringung des 

Hundes war zwischen dem V und der Tierpension abgeschlossen worden, so dass die Klägerin in diesem Fall 

die Verbindlichkeit des V gegenüber der Tierpension beglichen hätte. 

 

 Zwar war im Streitfall die Spendenbescheinigung fehlerhaft, weil in ihr eine Sachzuwendung attestiert worden 

ist. Dieser Fehler führt allerdings nicht zur Versagung des Spendenabzugs. Denn der Grund für die Pflicht zur 

Angabe, ob es sich um eine Geld- oder Sachzuwendung handelt, liegt darin, dass bei Sachzuwendungen die 

besonderen steuerlichen Voraussetzungen, die die Ermittlung des Wertes der Sachspende betreffen, überprüft 

werden können. Bei einer Geldspende wie im Streitfall, kommt es darauf nicht an. 

 

(Rechts-)quelle(n): "Spendenabzug bei konkreter Zweckbindung“: 

 

 BFH, Urteil v. 1.3.2021 - IX R 27/19:  
 https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/861608/ 

 

Information über aktuelle Änderungen 

Die aktuelle Corona-Lage führt zu nahezu ständig aktuellen Entscheidungen (Bsp.: Derzeit sind ständig Aktualisierungen 

in Arbeit). Für eine seriöse Information über aktuelle Entwicklungen nutzen Sie bitte nachfolgenden Link: 

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/823170/ 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/861608/
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/823170/


Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
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